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rechtlichen Vorschriften sind hier verantwortlich, dass die
Fahrbahnbreiten nach fast 50 Jahren nicht mehr ausreichen.

Die Verwaltung antwortet:

Üblicherweise gilt für Flächen Bestandsschutz, bis diese umgebaut
werden. Bei einem Umbau müssen die gültigen Regelwerke
angewendet werden. Folgendes Regelwerk ist bei den Parkplätzen zu
berücksichtigen: EAR 23 — Empfehlungen für Anlagen des ruhenden
Verkehrs, Ausgabe 2023. Dieses sieht eine Fahrbahnbreite von
mindestens 6,00 Metern für Senkrechtparken vor. Da diese aufgrund der
verfügbaren Flächen nicht realisierbar ist, müssen die Senkrechtparker
durch Längsparker ersetzt werden.

3. lst der Verwaltung die angespannte Parksituation im Bereich der
Niendorfer Straße, Hökertwiete 2 und Kirchenstraße 2 bekannt? Viele
Anwohnerinnen und Anwohner der Häuser Kirchenstraße 2-10 nutzen
ebenso die Parkplätze in der Hökertwiete. Es wird ein regelrechter
Parkdruck entstehen.

Die Verwaltung antwortet:

Eine Beschwerdelage zu fehlendem Parkraum liegt bislang nicht vor.

4. Wenn etwaige Vorschriften zur Fahrbahnbreiten hier zum Wegfall der
notwendigen öffentlichen Parkplätze führen, warum kann dann nicht
bereits im Einmündungsbereich der Hökertwiete Höhe Nr. 2 eine
Einbahnstraße geschaffen werden? Dies würde zum Erhalt der
vorhandenen Bürgersteige und Parkplätze führen. Parkplätze in der
Hökertwiete. Es wird ein regelrechter Parkdruck entstehen.

Die Verwaltung antwortet:

Die Einrichtung der Einbahnstraße ab der östlichen Einmündung zur
Niendorfer Straße kann nicht durchgeführt werden, da der
Gewerbebetrieb mit dem Lieferverkehr nicht durch die weiter westlich
liegenden Engstellen geführt werden kann. Zudem sollen
Schwerverkehre nach Möglichkeit aus Wohngebieten herausgehalten
werden.

5. Für wen genau unter einem riesigen Baum, der im Sommer durch
viele Vögel zum Nisten und Rasten genutzt wird, eine Bank zum
Verweilen, direkt an der Straße geschaffen werden, die nach
wenigen Monaten unansehnlich und vollgekotet sein wird?

Die Verwaltung antwortet:



Der Bankstandort soll zur Aufwertung des Straßenraums und zur
Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen. Es ist möglich, den
Standort zu verlagern, da es sich nur um eine erste ldee handelt.

6. Kann die geplante Bank dann nicht im Bereich der Grünflächen
zwischen den Einfahrten stehen und an der Stelle der geplanten
Bank ein 5ter Parkplatz entstehen.

Die Verwaltung antwortet:

Neben der sicheren Führung des Verkehrs ist die Entsiegelung von
Baumstandorten ein wesentliches Ziel der Planung. Der Bankstandort
ist nicht ursächlich für den Wegfall des westlichsten Parkplatzes,
sondern für die geplante Entsiegelung des erhaltenswerten Baumes
auf Privatgrund. Die zur Verfügung stehende Fläche würde auch ohne
die Bank für einen weiteren Längsparker nicht ausreichend sein.

7. Können die entstehenden Parkplätze zu reinen Anwohnerpark-
plätzen erklärt werden. Wenn nein, warum nicht? Die Plätze können
in der Regel tagsüber nicht von den Anwohnerinnen und
Anwohnern genutzt werden, da eine Vielzahl der Plätze durch
Mitarbeitende der Fa. Lüdemann genutzt werden.

Die Verwaltung antwortet:

Die Straßenverkehrsbehörden treffen im Einvernehmen mit der
Gemeinde die notwendigen Anordnungen im Zusammenhang mit der
Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Bewohner städtischer
Quartiere mit erheblichem Parkraummangel. Dies geschieht wahlweise
durch vollständige oder zeitlich begrenzte Reservierung des
Parkraums für die Berechtigten oder durch Anordnung der Freistellung
von angeordneten Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen. lnnerhalb
dieser Quartiere sind Parkplätze mit Parkgebührenregelung,
Parkscheibe und als freie Parkzone auszuweisen. Bewohnerparkzonen
sind nach § 45 Abs. lb Nr. 2a Straßenverkehrsordnung (StV0)
grundsätzlich dort zulässig, wo mangels privater Stellflächen und auf
Grund eines erheblichen allgemeinen Parkdrucks die Bewohner des
städtischen Quartiers regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit
haben, in ortsüblich fußläufig zumutbarer Entfernung von 1.000 m von
ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu finden.

lnsbesondere ist hierbei zu beachten, dass nach § 45 Abs. lb Nr. 2a
StV0 der Parkdruck aufgrund auswärtiger Besucher der Zone entsteht,
die ihre Fahrzeuge dort abstellen. Dies ist z. B. der Fall bei erheb-
lichem Fremdverkehr. Daher gibt es nur die Bewohnerparkzone am
Herold Center, da diese die Voraussetzungen erfüllt.




